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Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Harburg

Antwort / Stellungnahme des Be-
zirksamtes

Drucksachen–Nr.:

Datum:

21-2181.01

20.05.2022

Beratungsfolge
Gremium Datum

Öffentlich Hauptausschuss

Antwort Anfrage CDU betr. Stand Versiegelung Fleestedter Straße 2 c, 2 d

Sachverhalt:
2020 war am Gebäude Fleestedter Straße 2 c, 2d neben dem Leerstand die auffällig kompakte 
Versiegelung rund um das Gebäude aufgefallen. Dies war Inhalt der CDU-Anfrage 21-1026. 
Der danach lange an der Haustür befindliche Anschlag Baueinstellung/Nutzungsuntersagung ist 
mittlerweile abgehängt.

Unverändert ist die großflächige Pflasterung der kompletten gehwegseitigen Außenfläche. Ge-
mäß der Antwort der Verwaltung vom 01.12.2020 auf unsere damalige Anfrage ist die zuständi-
ge Abteilung aber in dieser Sache tätig geworden.

Nach dem Abnehmen des Anschlags und dem nun fast anderthalbjährigen Stillstand auf dem 
Grundstück
fragen wir hiermit bei der zuständigen Dienststelle nach:
Bis wann wird die Fläche zwischen Gebäudeaußenkante und der Straße von 
der kompletten Versiegelung befreit und, wie im Bauantrag genehmigt, gemäß 
§ 9 HBauO gärtnerisch endlich zum Vorgarten umgestaltet?

Hamburg, 05.05.2022

Ralf-Dieter Fischer                    Rainer Bliefernicht
Fraktionsvorsitzender                Uwe Schneider

FREIE UND HANSESTADT HAMBURG
Bezirksamt Harburg 20.05.2022

Das Bezirksamt Harburg beantwortet die Anfrage der CDU-Fraktion (Drs. 21-2181) wie folgt:
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Bis wann wird die Fläche zwischen Gebäudeaußenkante und der Straße von der kompletten 
Versiegelung befreit und, wie im Bauantrag genehmigt, gemäß § 9 HBauO gärtnerisch endlich 
zum Vorgarten umgestaltet?

Im März 2021 wurde ein erneuter Bauantrag zur Errichtung eines Wohngebäudes mit 2 WE 
beantragt. In diesem Antrag wurde eine Abweichung auf Überschreitung der GRZ sowie für das 
Zulassen von einer nahezu vollständigen Flächenversiegelung im westlichen, nördlichen und 
östlichen Vorgarten beantragt. 

Die Abweichungen wurden versagt und mit dem ablehnenden Bescheid vom 26.04.2021 be-
kannt gegeben, worauf der Bauherr Widerspruch eingelegt hat. 

Dem Widerspruch wurde nicht abgeholfen. Er wird nun zeitnah an das Rechtsamt abgegeben. 

In Vertretung
Trispel

 


